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Regeste

Regeste Art. 29 Abs. 1 und 41 IVG: Beginn des Anspruchs auf Rentenrevision. - Die
durchschnittliche Arbeitsunfähigkeit gemäss der neuen Variante 2 von Art. 29 Abs. 1 IVG
kann im Revisionsfall normalerweise der Erwerbsunfähigkeit gleichgesetzt werden. - Wann
die Wartezeit von 360 Tagen nach der erwähnten Variante 2 erfüllt ist, lässt sich im Prinzip
nur retrospektiv feststellen. - Die Perioden, in welchen eine Rente läuft, dürfen aus dieser
rückblickenden Betrachtung nicht ausgeschaltet werden.

Erwägungen

E. 1
Ändert sich der Grad der Invalidität des Rentenbezügers in einer für den Anspruch
erheblichen Weise, so ist gemäss Art. 41 IVG die Rente für die Zukunft entsprechend zu
erhöhen, herabzusetzen oder aufzuheben. Im vorliegenden Fall ist insbesondere die Frage
nach dem Zeitpunkt zu klären, ab welchem der Beschwerdeführer gestützt auf diese
Bestimmung einen Anspruch auf Umwandlung seiner halben in eine ganze Rente haben
könnte. Nach der vor dem 1. Januar 1968 (dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der revidierten
Bestimmungen des IVG) ergangenen Rechtsprechung war für die Beurteilung dieser Frage
alt Art. 29 Abs. 1 IVG sinngemäss anwendbar (vgl. EVGE 1965 S. 270 und 278; 1966 S. 49
und 128). Art. 29 Abs. 1 IVG regelt sowohl nach seiner ursprünglichen wie auch in der
Fassung der Novelle von 1968 den Beginn des Rentenanspruches verschieden, je nach dem
ob ein stabiler, im wesentlichen irreversibler (Variante 1) oder aber ein labiler, d.h. zu
Verbesserung oder Verschlechterung neigender (Variante 2) Gesundheitsschaden vorliegt.
Bei labilen Gesundheitsverhältnissen entsteht der Rentenanspruch erst nach Ablauf einer
gewissen Wartezeit, nämlich - nach der neuen Fassung - "sobald der Versicherte ... während
360 Tagen ohne wesentlichen BGE 96 V 42 S. 45 Unterbruch durchschnittlich zur Hälfte
arbeitsunfähig war und weiterhin mindestens zur Hälfte erwerbsunfähig ist...". Nach den
von der Rechtsprechung durch die Varianten 3a und b vorgenommenen Ergänzungen der -
im Bereiche der Variante 2 lückenhaften - alten Regelung, welche nach der oben erwähnten
Judikatur für die Belange der Rentenrevision bei labilen Gesundheitsverhältnissen
vornehmlich sinngemäss zur Anwendung gelangten, wurden die Wartezeiten (von 540 bzw.
450 Tagen) von Anfang an absichtlich auf einen bestimmten minimalen Grad
durchschnittlicher Erwerbsfähigkeit bezogen (vgl. EVGE 1965 S. 185 und 192). Damit war
das ökonomische Element der soeben erwähnten Varianten begrifflich identisch mit dem
des Art. 41 IVG (Änderung des Grades der Erwerbsfähigkeit; vgl. auch Art. 4 Abs. 1 IVG ).
Die Novelle von 1968 hat zwar die Grundgedanken dieser Rechtsprechung übernommen,
die Wartezeiten aber auf die Arbeitsunfähigkeit bezogen (welcher Begriff grundsätzlich die
Frage nach dem Leistungsvermögen im bisherigen Beruf bezeichnet, während die
Erwerbsunfähigkeit der Differenz zwischen dem entspricht, was der Versicherte in seinem



angestammten Beruf ohne den erlittenen Gesundheitsschaden erarbeiten könnte, und dem,
was er, mit diesem Gesundheitsschaden behaftet, auf dem Arbeitsmarkt noch verdienen
kann: Art. 28 Abs. 2 IVG ). Es stellt sich demnach die Frage, ob die Art. 29 Abs. 1 für die
Belange der Rentenrevision sinngemäss anwendbar erklärende Rechtsprechung in den
Fällen labiler Gesundheitsschädigung auch unter der neuen Ordnung aufrechterhalten
werden kann. Diese Frage ist jedenfalls dann zu bejahen, wenn bei der Rentenrevision
Verhältnisse zu beurteilen sind, in denen der wenigstens teilweise Arbeitsfähige bereits ins
Erwerbsleben eingegliedert ist, so dass die ihm verbleibende Erwerbskapazität im aktuellen
Beschäftigungskreis praktisch als kaum von seiner restlichen Erwerbsfähigkeit überhaupt
unterscheidbar erscheint. Demnach kann in derartigen Revisionsfällen - unter Vorbehalt
begründeter Ausnahmen - die durchschnittliche Arbeitsunfähigkeit gemäss der neuen
Variante 2 der Erwerbsunfähigkeit gleichgesetzt werden, zumal auch hier (wie bei der
erstmaligen Rentenfestsetzung) die prognostische Wertung des weiterhin zu erwartenden
Invaliditätsgrades wesentlich mitbestimmend sein muss, hat doch die Revision "für die
Zukunft" zu erfolgen. BGE 96 V 42 S. 46

E. 2
In den Rechtsschriften dieses Falles, in den administrativen Weisungen des Bundesamtes
für Sozialversicherung betreffend die Anwendung von Art. 29 Abs. 1 IVG (vgl. Nachtrag
zur Wegleitung über die Renten vom 1. Januar 1968, Rz. 167) und in der Botschaft des
Bundesrates vom 27. Februar 1967 zum revidierten IVG (S. 30) werden die 360 Tage
mindestens hälftiger Invalidität im Sinne der Variante 2 dieser Norm als eine Frist
bezeichnet, die von einem bestimmten Tag an zu laufen beginne. Unter Frist versteht die
Rechtssprache jedoch einen Zeitraum, der im Regelfall von einem bestimmten Anfangstag
an kalendermässig genau abgegrenzt werden kann: der Tag des Fristablaufes ist
grundsätzlich zum voraus bestimmbar. Das trifft auf den Zeitraum, den die Variante 2 des
Art. 29 Abs. 1 IVG normiert, nicht zu: Hier handelt es sich vielmehr um einen Zeitraum,
innert welchem sich ein wesentlicher Teil des rentenbegründenden Sachverhalts realisiert
haben muss, nämlich eine durchschnittlich mindestens hälftige Arbeitsunfähigkeit innerhalb
von 360 Tagen ohne wesentlichen Unterbruch. Wann diese qualifizierte Wartezeit erfüllt
ist, lässt sich grundsätzlich nur retrospektiv feststellen. Es dürfte kaum je sinnvoll sein, die
verlangte Durchschnittsberechnung prognostisch durchführen zu wollen, ganz abgesehen
davon, dass für den Rentenanspruch gemäss der zweiten Variante auch bedeutsam ist, ob
nach Ablauf der Wartezeit, sofern alsdann nicht Eingliederungsmassnahmen bevorstehen,
weiterhin mindestens eine hälftige Erwerbsunfähigkeit besteht.

E. 3
Lässt sich somit die Frage, ob, wann und inwiefern der Versicherte die zweite Variante des
Art. 29 Abs. 1 IVG erfüllt, grundsätzlich nur a posteriori beantworten, so fragt es sich, ob
das Gesetz es gestattet, aus der zu diesem Zweck notwendigen, rückblickenden Betrachtung
der erlittenen Arbeitsunfähigkeit diejenigen Perioden auszuschalten, während welchen der
nicht "bleibend" Invalide eine Rente bezog. Das ist in dem (hier gegebenen) Regelfall zu
verneinen, wo die Natur des invalidierenden Komplexes keine wesentliche Änderung
erfahren hat: Eine derartige Einschränkung ist mit der in Art. 29 Abs. 1 IVG vorgesehenen
Durchschnittsberechnung unvereinbar. Und dass eine Rente läuft, ist für die sinngemässe
Anwendung des Art. 29 Abs. 1 im Revisionsverfahren nach Art. 41 IVG ohne Belang. Ein
Vorbehalt ist - von den hier nicht zu erörternden möglichen Implikationen interkurrenter
Eingliederungsperioden mit BGE 96 V 42 S. 47 Taggeldanspruch abgesehen (EVGE 1968



S. 213) - lediglich anzubringen für den Fall, dass sich während des Rentenlaufs der
Invaliditätsgrad aus einem neuen, mit dem früheren nicht zusammenhängenden
Gesundheitsschaden erhöht (vgl. die letztinstanzliche Stellungnahme in EVGE 1969 S.
172). Ob "die Frist ... erst bei der Verschlechterung des Gesundheitszustandes zu laufen
(beginnt), wenn der Versicherte nicht bereits eine halbe Rente auf Grund langjähriger
Krankheit bezogen hat", wie im Mitbericht ausgeführt wird, erscheint dort, wo die soeben
erwähnte besondere Situation nicht gegeben ist, als fraglich, kann aber - weil den hier
gegebenen Sachverhalt nicht betreffend - offen bleiben.

E. 4
Es ergibt sich somit, dass das Gesetz es nicht erlaubt, dem Versicherten die
Rentenerhöhung für volle 360 Tage vom Eintritt der gänzlichen Erwerbsunfähigkeit an zu
verweigern, wie Verwaltung und Vorinstanz es verfügten. Umgekehrt ist es auch nicht
möglich, die Frage, ob dem Versicherten schon ab 1. März 1969 eine ganze Rente zustehen
könnte, heute definitiv zu entscheiden, wie das Bundesamt für Sozialversicherung
namentlich "unter der Annahme des Fortbestandes der vollen Arbeitsunfähigkeit bis zu
jenem Zeitpunkt" beantragt. Ob nämlich diese Annahme richtig sei, lässt sich auf Grund der
vorliegenden Akten nicht sagen: Es liegen medizinische Berichte eines einzigen Arztes vor,
der sich zuletzt am 12. Januar 1969 dahin geäussert hat, er "glaube", es sei mit einer
verwertbaren Arbeitsfähigkeit des Beschwerdeführers nicht mehr zu rechnen. Das
rechtfertigt angesichts der zum Teil recht unbestimmten Befunde nicht ohne weiteres die
Annahme, der 61jährige Versicherte sei wirklich zu keiner erheblichen Erwerbstätigkeit
mehr fähig. Jedenfalls scheint eine medizinische Überprüfung der Verhältnisse unter
Einbezug der seit Januar 1969 verflossenen Zeit angezeigt, ehe eine definitive Invalidität
von mehr als zwei Dritteln angenommen wird. Was sodann die ökonomische Seite der
Invaliditätsschätzung anbetrifft, so muss die Behauptung des Beschwerdeführers, er habe
vor dem im Jahre 1955 erlittenen Unfall als Zuschneider in einer Vertrauensstellung
gearbeitet, überprüft und gegebenenfalls der mit einer solchen Tätigkeit erzielbare Lohn
berücksichtigt werden.

E. 5
Wegen des grundsätzlichen Gehaltes der hier behandelten Rechtsfragen ist der Fall im
Sinne von Art. 6 lit. a des BGE 96 V 42 S. 48 Reglementes für das Eidg.
Versicherungsgericht vom 1. Oktober 1969 dem Gesamtgericht unterbreitet worden.
Dispositiv Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht: Die Beschwerde wird
insoweit gutgeheissen, als die Verfügung vom 4. März 1969 und der kantonale Entscheid
vom 4. Juli 1969 aufgehoben werden, unter Rückweisung der Sache an die
Invalidenversicherungs-Kommission, damit sie im Sinne der Erwägungen verfahre.
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